
Zivilrechts, diese Frage zu untersuchen und gegebenen
falls wenigstens einen entsprechenden Grundsatz in 
das neue Zivilgesetzbuch aufzunehmen.

Besitzt der Staatsanwalt ein allgemeines — wenn 
auch praktisch nur in Ausnahmefällen zu verwirk
lichendes — Klagerecht, so ist damit der Weg vorge
zeichnet, den das Gericht zur Erfüllung seiner Leitungs
aufgabe im Zusammenhang mit der Einleitung von 
Verfahren zu gehen hat: erlangt es Kenntnis von 
einem Sachverhalt, der die Einleitung eines Zivilpro
zesses aus besonderem gesellschaftlichen Interesse er
forderlich macht, und wird der Berechtigte seinerseits 
nicht tätig, so wird es Pflicht dieses Gerichts sein, beim 
Staatsanwalt Klageerhebung anzuregen. Selbstver
ständlich wird eine solche Anregung auch von jedem 
Bürger und jedem staatlichen oder gesellschaftlichen 
Organ ausgehen können, aber es versteht sich, daß der 
Einsatz der gerichtlichen Autorität für einen derartigen 
Schritt von besonderem Gewicht begleitet sein wird.

2. Bei allem ist zu betonen, daß nach unserer Meinung 
die bisher gedachten Fälle nicht den Schwerpunkt der 
staatlichen Leitungstätigkeit im Bereich des Zivilpro
zesses darstellen werden. Das spezifische Wirkungsfeld 
der Gerichte liegt auch insoweit da, wo ihre spezifische 
Tätigkeit überhaupt liegt: bei der Durchführung von 
Verfahren, die den Gerichten ohne ihr Zutun vorgelegt 
werden. Darunter werden sich auch in Zukunft — wenn 
auch, einhergehend mit dem wachsenden Rechts
bewußtsein und den Fortschritten der gesellschaft
lichen Erziehung, immer weniger — Prozesse befinden, 
deren Gegenstand und soziale Bewandtnis für die ge
sellschaftliche, insbesondere die ökonomische Entwick
lung verhältnismäßig bedeutungslos sind. Dahinter 
werden aber stets auch Verfahren sein, die entweder 
einen allgemeinen gesellschaftlichen Widerspruch von 
u. U. sehr erheblicher Bedeutung enthüllen oder die 
sich daraus ergeben, daß über bestimmte Rechtsfragen 
Unklarheiten bestehen, deren Lösung für die ökono
mische und politische Entwicklung von hoher Wichtig
keit ist. Es gilt einmal, die Bedeutung solcher Verfah
ren zu erkennen — die Voraussetzung hierfür ist ein 
hohes politisches Niveau der Gerichte, Kenntnis der 
ökonomischen Entwicklung und Aufgaben sowohl im 
Maßstab des gesamten Staates wie auch vor allem des 
eigenen Bezirks, schließlich Vertrautheit mit den Par
tei- und Regierungsbeschlüssen. Und es gilt weiter, 
solche Verfahren nicht mehr als isolierten „Fall“ zu 
behandeln, sondern den Konflikt in allen seinen tat
sächlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen zu 
ergründen, ihn aus dieser vertieften Kenntnis der 
Sachlage mit dem Blick auf die notwendige Durch
setzung der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen 
Entwicklung zu lösen und zugleich alle möglichen Maß
nahmen zur Verallgemeinerung der Konfliktlösung, 
zur Realisierung der notwendigen Folgerungen zu er
greifen — das ist die spezifische Form der Teilnahme 
der Gerichte an der bewußten und planmäßigen Lei
tung der gesellschaftlichen Entwicklung! Man überlege 
sich, welche Unsummen an Geld, welcher kostbare 
Zeitaufwand, welches Maß an Verärgerung erspart 
worden wären, wenn das erste Gericht, das mit dem 
bekannten Fall fehlkonstruierter Kühlschränke in den 
Jahren 1955/56 befaßt war, diesen nicht als isolierten 
Prozeß zwischen dem Kläger und der HO oder dem 
Konsum behandelt hätte, sondern der Sache auf den 
Grund gegangen wäre und — sei es durch entsprechende 
Einwirkung auf das Werk im Rahmen des Prozesses, 
sei es durch Mitteilung seiner Ermittlungsergebnisse 
an das zuständige Organ der staatlichen Wirtschafts
leitung — den Anstoß zur sofortigen Einstellung der 
fehlerhaften Produktion, zur Herstellung mangelfreier 
Produkte gegeben hätte.

Die durch eine solche Prozeßführung bedingte Stel
lung — das ist die Stellung des Gerichts im neuen 
Zivilprozeß; eine solche Prozeßführung müssen die 
neuen Normen dem Gericht ermöglichen.

Dazu ist es zunächst erforderlich, dem Gericht im 
Rahmen der Prozeßanträge völlig freie Hand zur An
ordnung und Durchführung aller gesetzlich vorge
sehenen Maßnahmen zu geben, die es im Einzelfall zur 
schnellsten und rationellsten Erreichung der gekenn
zeichneten umfassenden Prozeßziele für notwendig 
hält, also das Gericht von den Fesseln zu befreien, die

es nach der geltenden ZPO bei der Ergreifung solcher 
Maßnahmen an entsprechende Parteianträge binden. 
Mit Recht wird in diesem Zusammenhang stets in 
erster Linie gefordert, daß das Gericht bei der Sach
verhaltsaufklärung nicht an die Sachvorträge und Be
weisangebote der Parteien gebunden sein darf, aber 
man soll nicht vergessen, daß sich die für den bürger
lichen Prozeß typische Abhängigkeit des Gerichts vom 
Ermessen der Parteien damit bei weitem nicht er
schöpft. Wenn man, um sich nur einiger Beispiele zu 
erinnern, daran denkt, daß ohne Parteiantrag das Ge
richt weder die Sache an das zuständige Gericht ver
weisen kann (§ 276) noch ein nichtkontradiktorisches 
Urteil erlassen (§§ 306, 307, 330 if.), noch eine öffent
liche Zustellung anordnen (§ 204), noch die Kosten fest
setzen (§ 103), noch in den Fällen der §§ 151 ff., 246 das 
Verfahren aussetzen oder ein unterbrochenes oder 
ausgesetztes Verfahren fortführen (§ 250), noch die Be
glaubigung einer zweifelhaften Privatvollmacht anord
nen (§ 80 Abs. 2), noch gesetzliche oder richterliche 
Fristen verlängern oder abkürzen (§ 224 Abs. 2), noch 
auf Widerspruch gegen einen Zahlungsbefehl Verhand
lungstermin anberaumen (§ 696), noch die anderweitige 
Verwertung eines Pfandgegenstandes anordnen (§ 825) 
kann usw. usw. — dann erst wird klar, was für eine 
Wende die Forderung nach Gerichtsherrschaft über das 
Verfahren bedeutet.

Eine besonders bedeutsame Problematik ergibt sich 
aus der Forderung, den im Prozeß zum Ausdruck kom
menden gesellschaftlichen Widerspruch in s e i n e r  
G e s a m t h e i t  zu lösen, insofern deren Erfüllung in 
einer sehr großen Zahl von Fällen die Einschaltung 
Dritter in den Prozeß erfordert. Nehmen wir etwa das 
alltägliche Beispiel, daß der Käufer eines Gebrauchs
gegenstandes auf Grund eines vermeintlichen Garantie
anspruchs wegen bestimmter Mängel den Lieferanten 
seines Verkäufers verklagt hat; das Gericht gelangt zu 
der Auffassung, daß — z. B. weil ein unmittelbares 
Garantieversprechen nicht vorliege oder die Voraus
setzungen für die Garantieleistung nicht gegeben 
seien — ein Anspruch des Klägers gegen das verklagte 
Lieferwerk nicht besteht, daß aber mit großer Wahr
scheinlichkeit ein Gewährleistungsanspruch gegen den 
nicht verklagten Verkäufer begründet sein würde. In 
diesem Fall wird nach der Konzeption der ZPO ledig
lich die Klage abgewiesen; im besten Fall bringt das 
Gericht in den Gründen zum Ausdruck, daß dem Klä
ger möglicherweise ein Anspruch gegen den Verkäufer 
zustehe, worüber sich jedoch nichts Näheres sagen 
lasse, da weder diese Frage Gegenstand des Prozesses 
noch der Verkäufer Prozeßpartei gewesen sei. Es ist 
klar, daß ein solches Urteil den Konflikt nicht löst, son
dern- nur auf ein anderes Gleis verschiebt. Das Ergebnis 
wird noch unerfreulicher, wenn der Käufer nunmehr, 
der gerichtlichen Belehrung folgend, den Verkäufer 
verklagt und dieser, der nun zum erstenmal in Er
scheinung tritt, mit Einwendungen kommt, von denen 
das Gericht im ersten Verfahren noch nichts wissen 
konnte und die zur Abweisung auch dieser Klage füh
ren müssen. Fälle dieser Natur sind heute an der 
Tagesordnung (wiewohl das nicht unbedingt so sein 
müßte: das Gericht hat auch heute schon die verschie
densten, zwar nicht der Konzeption der ZPO ent
sprechenden, aber auch vom Gesetz nicht verbotenen 
Mittel und Möglichkeiten, um im Einverständnis mit 
den Parteien wenigstens den Versuch einer umfassen
den Konfliktlösung zu machen).

Für den neuen Prozeß kommt es also darauf an, dem 
Gericht eine Stellung zu geben, kraft deren es unab
hängig von den Entschließungen der zunächst vorhan
denen Parteien Dritte derart in das Verfahren einbe
ziehen kann, daß sie mit allen Rechten und Pflichten 
einer Prozeßpartei ausgestattet sind. Für die Stellung 
solcher Dritten sind die alten Formen der Streitver
kündung und Nebenintervention gänzlich ungeeignet, 
und man kann daher auch P ü s c h e 1 nicht zustimmen, 
wenn er sich die gerichtliche Einbeziehung eines Drit
ten in das Verfahren als „eine von Amts wegen er
folgende Streitverkündung“ vorstellt1. Die Nebeninter
vention der ZPO beruht auf der starren Zweiparteien-

l vgl. Piischel, Aufgaben und Aufbau einer Zivilprozeßord
nung, NJ 1959 S. 167.
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